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Grevener Damm

GE 2   a   0,8
Hmax.: 67,50 m ü NHN
Unzulässig sind Betriebe 
und Anlagen der 
Abstandklasse I - VII,
Nr. 1 -  221
Ausnahmsweise zulässig sind die 
mit (*) gekennzeichneten Betriebe 
der Abstandsklasse VII

Wohnen ist unzulässig

GE 1   a   0,8
Hmax.: 67,50 m ü NHN
Unzulässig sind Betriebe 
und Anlagen der 
Abstandklasse I - VI,
Nr. 1 -  199

Wohnen ist unzulässig
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